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Was bietet die Pflegeversicherung 
zur Unterstützung pflegender 
Angehöriger noch? 

Leistungen bei Pflegestufe „0“
Die Pflegeversicherung sieht bei Menschen mit einem beson- 
deren Betreuungsbedarf, z. B. bei Menschen mit beginnender  
Demenz oder einer psychischen Erkrankung, Leistungen in Höhe 
von 1.200 bis 2.400 Euro pro Jahr vor. Diese können zusätzlich 
zur Pflegestufe, aber auch schon bei Pflegestufe „0“ (siehe Ant-
wort zu Frage 8) bewilligt werden. Dies ist in § 45b SGB XI gere-
gelt. Damit können Sie sich auch schon entlasten, wenn Ihre 
Mutter sich z. B. noch selber wäscht und deshalb keine Pflege-
stufe erhält. 

  Wichtig: Diese Leistungen müssen extra beantragt werden. 
Soll ohnehin eine Pflegestufe beantragt werden, beantragen Sie 
gleichzeitig Leistungen nach § 45b SGB XI, wenn Ihre Mutter 
zum Personenkreis gehört.

Darüber hinaus können auch die Pflegeberatungseinsätze (sie-
he Antwort zu Frage 12) in Anspruch genommen werden. 

Leistungen nach 
§ 45b SGB XI extra 
beantragen.
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Sie sind  
unfallversichert. 

Gesetzliche Unfall-  
und Rentenversicherung 

In häuslicher Umgebung pflegende Angehörige sind gesetzlich 
unfallversichert. Das gilt auch für andere Personen, wenn ihre 
Pflegetätigkeit dauerhaft ist und sie keine Zuwendungen über 
das gesetzliche Pflegegeld hinaus erhalten. Dies bedeutet, das 
Sie gegen die Folgen von „Arbeits- und Wegeunfällen” sowie 
rechtlich anerkannten „Berufskrankheiten”,  die mit der Pflege-
tätigkeit zusammenhängen, wie „normale Arbeitnehmer” ab-
gesichert sind. Versichert ist die Pflegetätigkeit im Bereich der 
Körperpflege, Ernährung, Mobilität und hauswirtschaftlichen 
Versorgung. Nicht versichert sind Tätigkeiten, die überwiegend 
allen in der Wohnung lebenden Personen und gleichzeitig auch 
dem Pflegebedürftigen nutzen, weil dann die Versorgung der 
Familie und nicht die Pflege im Vordergrund steht. Der Versiche-
rungsschutz besteht automatisch, eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. 

Wenn Sie in Berlin Ihre Mutter nicht erwerbsmäßig zu Hause 
pflegen, sind Sie über die Unfallkasse Berlin (UKB) versichert. 
Die Kosten für die Pflege-Unfallversicherung trägt die UKB. 

  Hinweis: Eine Ausnahme gilt für Pflegepersonen, die bei ei-
nem Pflegebedürftigen angestellt sind und von diesem eine  
Vergütung erhalten, die über das gesetzliche Pflegegeld hin- 
ausgeht. Diese Personen müssen vom privaten Haushalts- 
vorstand bei der UKB angemeldet und mit einem Jahresbeitrag 
versichert werden.
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Falls Sie während der Pflege einen Unfall erleiden und ärztliche 
Hilfe in Anspruch nehmen, müssen Sie dem Arzt bzw. Kranken-
haus sagen, dass der Unfall während Ihrer Pflegetätigkeit pas-
siert ist. Sie sollten dafür sorgen, dass der UKB innerhalb von 
drei Tagen formlos eine Unfallmeldung zugeht. 

Darüber hinaus sind Sie wegen der häuslichen Pflege Ihrer Mut-
ter gegebenenfalls zusätzlich rentenversichert. Das ist nur der 
Fall, wenn Ihre Mutter Pflegegeld aus der sozialen oder privaten 
Pflegeversicherung bezieht und wenn Sie als Pflegeperson Ihre 
Mutter nicht erwerbsmäßig wenigstens 14 Stunden wöchentlich 
in ihrer häuslichen Umgebung pflegen. Weitere Voraussetzun-
gen sind zum Beispiel, dass Sie neben der Pflegetätigkeit nicht 
mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sind, selber noch 
keine Altersrente erhalten und die Pflegetätigkeit voraussicht-
lich mehr als zwei Monate im Jahr ausgeübt wird. 

Der Schutz durch die gesetzliche Rentenversicherung ist für Sie 
kostenlos, denn dafür zahlt die Pflegekasse des Pflegebedürf- 
tigen Ihre Rentenversicherungsbeiträge. Dazu ist es jedoch not-
wendig, dass Sie der Pflegekasse Ihrer Mutter melden, dass Sie 
die Pflegende sind. Die Pflegekassen haben für die Anmeldung 
bei der Rentenversicherung in der Regel spezielle Vordrucke. 
Fragen Sie danach!

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.unfallkasse-berlin.de und 
www.deutsche-rentenversicherung-berlin-brandenburg.de 

Ausführlichere Darstellungen finden Sie in der Broschüre „Ge-
setzliche Unfallversicherung für häusliche Pflegepersonen“ der 
Unfallkasse Baden-Württemberg (www.uk-bw.de) sowie in der 
Broschüre „Rente für Pflegepersonen: Ihr Einsatz lohnt sich“ der 
Deutschen Rentenversicherung (www.deutsche-rentenversiche 
rung.de), die Sie aus dem Internet herunterladen können. 

Sie sind  
gegebenenfalls  
rentenversichert. 
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Für Änderungen im 
Wohnbereich, die die 
Pflege erleichtern, 
gibt es Zuschüsse. 

Leistungen  
der Wohnumfeldverbesserung 

Sie haben die Möglichkeit, die Wohnung an die Bedürfnisse Ihrer 
Mutter besser anzupassen. Wohnungsanpassungen dienen 
dazu, die Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen zu erhöhen 
oder die Pflege erst zu ermöglichen oder sie zu erleichtern.  
Wohnungsanpassungen werden von der Pflegeversicherung be-
zuschusst. Voraussetzung ist die Zuerkennung einer Pflegestufe. 

Eine Wohnumfeldverbesserung wird nur für die Wohnung bezu-
schusst, in der der Pflegebedürftige dauerhaft lebt. Das kann 
die eigene Wohnung sein oder auch die Wohnung von Angehö-
rigen, mit denen der Pflegebedürftige zusammenlebt. Einen Zu-
schuss gibt es zum Beispiel für Türverbreiterungen, Schwellen-
entfernungen oder für den Austausch der Badewanne gegen 
eine flache Dusche. Der Zuschuss wird bis zu einer Höhe von 
2.557 Euro je Maßnahme gezahlt. 

Es ist sinnvoll, sich vor einer Wohnungsanpassung von einem 
Pflegestützpunkt beraten zu lassen. Dieser unterstützt Sie 
nicht nur bei der Auswahl der geeigneten Maßnahmen und der 
Beantragung des Zuschusses, sondern hilft Ihnen auch beim 
Einholen der notwendigen Genehmigungen, die für Umbau-
maßnahmen im angemieteten Wohnraum notwendig sind. Ein 
Antrag auf Genehmigung einer Wohnraumanpassung ist beim 
Hauseigentümer, der Wohnungsbaugesellschaft oder der Woh-
nungsbaugenossenschaft zu stellen. In diesem Zusammenhang 
haben Sie auch die Möglichkeit, sich über eine eventuelle Kos-
tenbeteiligung an den Umbaumaßnahmen durch den Vermieter 
zu informieren. Immer mehr Vermieter sind daran interessiert, 
ihre Wohnungen so zu gestalten, dass ein Wegzug ihrer meist 
langjährigen Mieter möglichst verhindert wird. Pflegestütz-
punkte kennen sich auch mit den technischen Hilfsmitteln aus, 
die die Pflege erleichtern können. 

  Der Antrag auf einen Zuschuss zur Wohnumfeldverbesserung 
muss gestellt werden, bevor Sie Verbindlichkeiten eingehen. 
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Weitere Informationen finden Sie bei der Verbraucherzentrale 
unter www.vz-berlin.de (Stichwort: Wohnberatung), im  
Informationsblatt Nr. 16 der Pflegestützpunkte unter   
www.pflegestuetzpunkteberlin.de (Stichwort Informations-
blätter A-Z) oder  erhalten Sie direkt beim  örtlichen Pflege-
stützpunkt. 

Pflegekurse
Die Pflegekassen sollen pflegenden Angehörigen, aber auch an-
deren, an einer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessierten 
Personen, unentgeltlich Pflegekurse anbieten (§ 45 SGB XI). Das 
Vorliegen einer Pflegestufe ist hierfür nicht erforderlich. Das An-
gebot richtet sich somit an alle Bürger. Die Kurse werden meist 
in Zusammenarbeit mit anderen, wie privaten Anbietern, Ver-
bänden der freien Wohlfahrtspflege, Volkshochschulen, ange-
boten. Sie bieten praktische Anleitung und Informationen, aber 
auch Beratung und Unterstützung zu vielen verschiedenen The-
men. Außerdem bieten die Kurse die Möglichkeit, sich mit ande-
ren auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Die Schulungen 
können auch zuhause stattfinden. Weitere Informationen er-
halten Sie beim örtlichen Pflegestützpunkt.
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Pflegehilfsmittel 
Als Pflegebedürftige hat Ihre Mutter unabhängig von der jewei-
ligen Pflegestufe einen Anspruch auf Versorgung mit zur Pflege 
und selbstständigen Lebensführung notwendigen Pflegehilfs-
mitteln durch ihre Pflegekasse. Parallel dazu übernimmt die 
Krankenkasse weiterhin die Finanzierung der Hilfsmittel, die zur 
Behandlung von Krankheit oder Behinderung notwendig sind 
(siehe Antwort zu Frage 13).

Informationsangebote der  
Pflegekassen im Internet 

Zu den ambulanten Pflegediensten sowie den teil- und vollsta-
tionären Einrichtungen haben die Pflegekassen Internetportale 
eingerichtet. Hier können Sie sich auch informieren:

www.aok-gesundheitsnavi.de  (AOK)
www.bkk-pflegefinder.de  (BKK) 
www.der-pflegekompass.de  (Knappschaft)
www.pflegelotse.de  (vdek – Verband der Ersatzkassen)
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Was sind  
Pflegeberatungseinsätze? 

Haben Sie sich als Angehörige entschieden, die Pflege selbst zu 
übernehmen, wird Ihre Mutter Pflegegeld erhalten. 

Dann muss Ihre Mutter regelmäßige Pflegeberatungseinsätze 
durch eine Pflegefachkraft abrufen. Diese Einsätze sind Besuche 
einer Pflegefachkraft zur Unterstützung der Pflege zu Hause 
und werden von nahezu allen Pflegediensten angeboten. Bei 
Pflegestufe I und II muss dieser Einsatz einmal pro Halbjahr 
stattfinden. Bei Pflegestufe III findet der Einsatz vierteljährlich 
statt. Sie sollten einen ersten Termin am besten gleich nach der 
Bewilligung der Pflegestufe vereinbaren. Mit einem guten Pfle-
gedienst werden Sie dann eine Vereinbarung treffen können, 
dass Sie diese Besuche zukünftig nicht vergessen können. Die 
Besuche einer Pflegefachkraft sind für die Pflegebedürftigen 
kostenlos, müssen aber in Anspruch genommen werden, um 
weiterhin volles Pflegegeld zu bekommen. Diese Einsätze soll-
ten Sie als pflegende Angehörige dazu nutzen, sich zu auftau-
chenden Pflegeproblemen beraten zu lassen! 

Die Beratung durch 
Pflegefachkräfte 
ist unerlässlich und 
hilfreich. 
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Sie können sich dabei auch über Entlastungsangebote für pfle-
gende Angehörige informieren lassen. Fordern Sie eine Bera-
tung über mögliche Hilfsmittel und weitere Entlastungsmög-
lichkeiten vom Berater ein!

Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf können diese 
Beratungseinsätze ohne eine Pflegestufe halbjährlich und mit 
Pflegestufe sogar vierteljährlich beanspruchen. Einen beson- 
deren Betreuungsbedarf haben z. B. Menschen, die an Demenz 
erkrankt sind und ihren Alltag nicht mehr allein regeln können. 
Diese Beratungseinsätze sollen betreuende und pflegende  
Angehörige befähigen, mit den hohen körperlichen und see- 
lischen Belastungen bei der Betreuung dieser Menschen besser 
umgehen zu können. 

Nutzen Sie diese Beratungseinsätze, um nach Entlastungsange-
boten vor Ort zu fragen. Wer Pflegesachleistungen erhält, muss 
diese Beratungseinsätze einer Pflegefachkraft nicht abrufen, da 
dann bereits regelmäßig Fachkräfte ins Haus kommen. 

Trotz der regelmäßigen Unterstützung durch Pflegefachkräfte 
kann es bei der häuslichen Betreuung und Pflege zu schwie- 
rigen Situationen, wie Überforderung, Verzweiflung und  
Aggression, kommen. Die extreme Belastung kann dazu führen, 
dass die eigenen Grenzen erreicht werden. Man wird immer 

„dünnhäutiger“, was schneller zu Konflikten führt. Pflegende 
Angehörige werden in diesen Situationen in Berlin von der Bera-
tungsstelle „Pflege in Not“ beraten und unterstützt. Auf Wunsch 
auch anonym. 

In schwierigen  
Situationen  
„Pflege in Not“  
kontaktieren
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Meine Mutter kann sich nicht  
mehr richtig bewegen.  

Wie kann ich sie vom Bett in den 
Sessel setzen? Wie kann ich sie 
baden oder duschen? 

Es gibt technische Hilfsmittel, die es Ihnen ermöglichen, Ihrer 
Mutter aus dem Bett oder Sessel zu helfen, ohne dass Sie sich 
dabei als Pflegeperson körperlich überfordern. Meist ermögli-
chen diese Hilfsmittel auch eine schmerzfreie und schonende 
Umlagerung Ihrer Mutter. So gibt es z. B. Rutschmatten, Dreh-
teller oder Lifter (Hebehilfen oder Transferhilfen), fahrbar oder 
fest installiert, mit deren Hilfe Sie Ihre Mutter vom Bett in den 
Sessel setzen können. Unterschätzen Sie auch die Vorteile eines 
Pflegebettes nicht. Pflegebetten sind heute immer elektrisch 
verstellbar, sodass Ihre Mutter die eigene Lage im Bett ohne Ihre 
Hilfe verändern kann. Holzverkleidungen machen die Pflegebet-
ten optisch ansprechender. Darüber hinaus gibt es Badewan-
nenlifter und fahrbare Duschstühle sowie eine Vielzahl weiterer 
technischer Hilfsmittel für verschiedene Einsatzbereiche. Teil-
weise können diese technischen Hilfsmittel, auch ohne dass  
bereits eine anerkannte Pflegebedürftigkeit vorliegt, vom Haus-
arzt zu Lasten der Krankenkasse verordnet werden. Das kann 
z. B. für Badewannenlifter in Betracht kommen. 

Hilfsmittel, die die Pflege erleichtern oder ermöglichen, werden 
wiederum ohne ärztliche Verordnung von der Pflegekasse zur 
Verfügung gestellt. 

Bei Hilfsmitteln ist ein Eigenanteil von zehn Prozent der Kosten, 
aber höchstens 25 Euro je verordnetem Hilfsmittel zu zahlen. 
Das gilt nicht, wenn die Hilfsmittel nur ausgeliehen werden, wie 
das z. B. bei Pflegebetten meistens der Fall ist.

Technische Hilfs- 
mittel entlasten. 
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Für „zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel“ werden  
Ausgaben bis 31 Euro monatlich (Verbrauchsmittelpauschale) 
übernommen.  

Es gibt auch kleine Hilfsmittel oder Alltagshilfen, 
wie zum Beispiel: 

•	eine Anti-Rutsch-Matte, 
•	eine Drehscheibe zur Unterstützung beim Umsetzen, 
•	Gleitmatten zur Positionsveränderung bei Bettlägerigkeit, 
•	�einen Haltegürtel zur Unterstützung beim Aufstehen  

und Setzen, 

die vom Arzt verordnet werden können und von der Kranken-
kasse finanziert werden. Erkundigen Sie sich bei der Pflegekasse 
oder einem Pflegestützpunkt in Ihrer Nähe. 
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Kann ich die Pflege mit meinem 
Beruf vereinbaren? 

Wenn die Pflege Ihrer Mutter zunehmend zeitaufwendiger wird, 
werden Sie sich möglicherweise mit dem Gedanken auseinan-
dersetzen, Ihren Beruf aufzugeben. 

Bedenken Sie jedoch, dass Ihre Berufstätigkeit Ihnen auch Ab-
wechslung und Anregung außer Haus bietet. Sprechen Sie des-
halb zunächst mit Ihrem Arbeitgeber, ob es möglich ist, Ihre Ar-
beitszeit flexibler zu gestalten. Dann können Sie besser mit 
unvorhergesehenen Situationen zu Hause umgehen. Fragen Sie 
z. B. konkret, ob Sie in der Mittagszeit bei Ihrer Mutter nach dem 
Rechten sehen können. Bitten Sie um einen Firmenparkplatz! 
Das erspart Ihnen die zeitraubende Parkplatzsuche, falls Sie 
zwischendurch mal schnell nach Hause müssen. Sie können Ihre 
Mutter während Ihrer Arbeitszeit aber auch in einer Tagespflege 
unterbringen (siehe Antwort zu Frage 15). 

Mit dem Pflegezeitgesetz haben Sie als Berufstätige mehr Mög-
lichkeiten, kurzfristig auf unterschiedliche Pflegesituati- 
onen zu reagieren. 

Wird ein Angehöriger plötzlich pflegebedürftig, muss schnell 
Hilfe organisiert werden. 

Im Rahmen der kurzzeitigen Freistellung von der Arbeit haben 
Beschäftigte das Recht, der Arbeit bis zu zehn Arbeitstagen fern-
zubleiben (in der Regel ohne Lohnfortzahlung). Der Arbeitgeber 
muss unverzüglich informiert werden. In dieser Zeit bleiben Sie 
sozialversichert. Dieser Anspruch gilt für alle Beschäftigten, un-
abhängig von der Anzahl der beim Arbeitgeber Beschäftigten. 

Zehn Tage  
kurzzeitige  
Freistellung. 

Berufstätigkeit 
schafft  
Abwechslung! 
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Wenn Sie die Pflege für einen längeren Zeitraum übernehmen 
wollen, können Sie sich für die Dauer von bis zu sechs Mo- 
naten von der Arbeit freistellen lassen, wenn der Betrieb mehr 
als 15 Beschäftigte hat. In dieser Zeit beziehen Sie kein Gehalt,  
bleiben aber sozialversichert. Die Beitragszahlung zur Renten-
versicherung wird von der Pflegekasse übernommen, wenn die 
Pflegeperson mindestens 14 Stunden in der Woche pflegt. Der 
Kranken- und Pflegeversicherungsschutz wird über die Famili-
enversicherung oder die freiwillige Weiterversicherung mit dem 
Mindestbeitrag in der Krankenkasse sichergestellt. Die Kran-
kenversicherung führt automatisch auch zur Absicherung in der 
Pflegeversicherung. Auf Antrag erstattet die Pflegekasse den 
Beitrag für die Kranken- und Pflegeversicherung bis zur Höhe 
des Mindestbeitrages. Der Versicherungsschutz in der Arbeitslo-
senversicherung bleibt erhalten. Die Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung werden von der Pflegekasse übernommen. 

Wenn Sie noch in Beschäftigung stehen, haben Sie ab 2012 die 
Möglichkeit, mit Ihrem Arbeitgeber zu vereinbaren, Familien-
pflegezeit zu nehmen. 

Sie können Ihre Arbeitszeit über einen Zeitraum von maximal 
zwei Jahren auf bis zu 15 Stunden reduzieren, wenn Sie Ihre 
Mutter pflegen. Wird zum Beispiel die Arbeitszeit in der Pflege-
phase auf 50 Prozent reduziert, erhalten Sie weiterhin 75 Pro-
zent des letzten Bruttoeinkommens. Zum Ausgleich müssen Sie 
später wieder voll arbeiten, bekommen in diesem Fall aber  
weiterhin nur 75 Prozent des Gehalts - so lange, bis das  
Zeitkonto wieder ausgeglichen ist. Zum Erhalt der Rentenan-
sprüche müssen Sie eine Versicherung abschließen. 

Familienpflegezeit kann eine gute Möglichkeit sein, über einen 
längeren Zeitraum die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu or-
ganisieren, ohne den Arbeitsplatz aufgeben zu müssen. 

Informieren Sie sich, z.B. beim Bundesamt für Familie und  
zivilgesellschaftliche Aufgaben, Referat 405, 50964 Köln auf 
dem Wege der schriftlichen Anfrage, in den Internetportalen 

Bis zu sechs Mona-
ten Pflegezeit! 
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www.wege-zur-pflege.de oder www.familien-pflege-zeit.de 
sowie über das  Servicetelefon „Wege zur Pflege“ (Mo – Do von  
9 Uhr bis 18 Uhr unter der Nummer 01801 - 50 70 90) und  
sprechen Sie frühzeitig mit Ihrem Arbeitgeber.

Sollten Sie sich für eine dauerhafte Reduzierung Ihrer Arbeits-
zeit entscheiden, denken Sie daran, die Pflegekasse zu informie-
ren. Wenn Sie weniger als 30 Stunden berufstätig sind und als 
Hauptpflegeperson Ihre Mutter betreuen, sind Sie rentenversi-
cherungspflichtig. Das kann in der Rentenversicherung einen 
kleinen Ausgleich schaffen für eine Einschränkung oder Aufga-
be Ihrer Berufstätigkeit. 

Sollten Sie jedoch zu der Entscheidung gelangen, die Berufstä-
tigkeit vollständig aufzugeben, setzen Sie sich vor der Kündi-
gung Ihres Arbeitsplatzes unbedingt mit der Arbeitsagentur 
(früher: Arbeitsamt) in Verbindung. Lassen Sie sich beraten, in-
wieweit Sie während und nach Beendigung der Pflege An- 
spruch auf Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II haben. 
Auch kann die Kündigung des Arbeitsplatzes Auswirkungen  
auf Ihre Krankenversicherung haben. Im ungünstigsten Fall 
müssen Sie Ihre Krankenversicherungsbeiträge selber tragen, 
daher ist ein Beratungsgespräch im Vorfeld einer Kündigung 
wichtig. 

Pflegende Angehörige können sich freiwillig in der Arbeits- 
losenversicherung weiterversichern. Fragen Sie auch dazu die 
Arbeitsagentur.  
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Was ist eigentlich „Tagespflege“? 

Nachtpflegeangebote gibt es in Berlin zurzeit nicht. 

Wenn Sie tagsüber Ihre Mutter gut versorgt wissen wollen, weil 
Sie möglicherweise berufstätig sind oder einfach mal Zeit für 
sich brauchen, kann eine Tagespflege die passende Lösung sein. 
Hier wird Ihre Mutter tagsüber in einem abwechslungsreichen 
Umfeld gepflegt und betreut. Bei gemeinsamen Beschäftigungen 
kann sie andere Menschen kennenlernen und mit ihnen zusam-
men in geselliger Runde die üblichen Mahlzeiten einnehmen. 

Eine Tagespflegeeinrichtung ist in der Regel wochentags zwi-
schen 8 und 17 Uhr (mindestens sechs Stunden) geöffnet; es gibt 
die Möglichkeit, Tagespflege auch halbtags oder an einzelnen 
Wochentagen in Anspruch zu nehmen. Manche Einrichtungen 
sind auch an Wochenenden und Feiertagen geöffnet. Falls Sie 
Ihre Mutter nicht selbst zur Tagespflege bringen oder abholen 
können, bieten diese Einrichtungen gewöhnlich einen Fahr-
dienst an. 

Die Pflegekasse übernimmt im Rahmen der Leistungsbeträge 
die pflegebedingten Aufwendungen der Tagespflege, die Auf-
wendungen der sozialen Betreuung und die Aufwendungen der 
medizinischen Behandlungspflege sowie die notwendige Beför-
derung der Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung 
und zurück. 

Die Kosten für die Unterkunft und Verpflegung und auch inves-
tive Kosten sind vom Pflegebedürftigen selbst zu tragen. Bei fi-
nanzieller Bedürftigkeit sind ergänzende Leistungen durch das 
Sozialamt möglich.

Tagespflege ist 
auch stundenweise 
möglich. 
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Sie können grundsätzlich bis zu 50 Prozent der Sachleistung  
zusätzlich zu Ihrem Pflegegeld für die Tagespflege erhalten. Die 
Ansprüche auf Tagespflege, Pflegegeld und Pflegesachleistung 
können nach Ihrer Wahl kombiniert werden. Hier ein Beispiel für 
ab 2012 geltende Leistungsbeträge: bei Pflegestufe I können Sie 
zusätzlich zu Ihrem Pflegegeld von 235 Euro noch einen  
Zuschuss zur Tagespflege von 225 Euro erhalten. Sollten Sie auf 
50 Prozent Ihres Pflegegeldes verzichten (117,50 Euro), so  
haben Sie Anspruch auf einen Zuschuss zur Tagespflege in Höhe 
von 100 Prozent der Pflegesachleistung (450 Euro). Zur Berech-
nung der Kosten der von Ihnen gewünschten Kombinations-
möglichkeiten fragen Sie Ihre Pflegekasse.

Leitungs- 
kombination  
sind möglich.
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Wer kümmert sich um Mutter, 
wenn ich selbst krank werde oder 
dringend Urlaub brauche? 

Wenn Sie selbst krank werden, zur Kur müssen oder dringend 
Urlaub benötigen, können Sie Leistungen für eine Verhinde-
rungspflege (Ersatzpflege) erhalten. Die Pflegekasse zahlt für 
die Verhinderungspflege ab 1.1.2012 bis zu 1.550 Euro im Jahr 
für längstens vier Wochen. Das kommt jedoch nur in Betracht, 
wenn bereits sechs Monate im Rahmen einer Pflegestufe ge-
pflegt wird. Wird die Verhinderungspflege von engen Verwand-
ten übernommen, können diese lediglich Fahrkostenersatz oder 
Verdienstausfall bis zu der oben genannten Summe von 1.550 
Euro geltend machen. Es könnte auch der Pflegedienst entspre-
chend häufiger kommen, wenn Ihre Mutter noch stundenweise 
allein bleiben kann. 

Pflegen Sie noch keine sechs Monate oder finden Sie keine  
Ersatzpflegeperson, kann Ihre Mutter für die Zeit Ihres Urlaubs 
auch in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung ziehen. 

Ein Anspruch auf Kurzzeitpflege besteht, wenn häusliche Pflege 
zeitweise nicht in erforderlichem Umfang erbracht werden kann 
und auch teilstationäre Pflege nicht ausreicht. In einer Kurz-
zeitpflegeeinrichtung werden Pflegebedürftige über eine be-
grenzte Zeit von bis zu vier Wochen im Jahr stationär betreut. 
Kurzzeitpflege kann im Anschluss an eine stationäre Behand-
lung oder in sonstigen Krisensituationen, in denen vorüber- 
gehend häusliche Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend  
ist, erfolgen. Die Kosten der Kurzzeitpflege werden für bis zu  
vier Wochen mit bis zu 1.550 Euro übernommen. 

Ersatzpflegekräfte 
werden bezahlt. 

Kurzzeitpflege ist 
ein wichtiges  
Entlastungsangebot.
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Verhinderungspflege können darüber hinaus auch vollstatio-
näre Pflegeeinrichtungen oder andere Einrichtungen, die kei-
nen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen abgeschlossen 
haben, anbieten. 

Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege können auch neben- 
einander innerhalb eines Kalenderjahres beansprucht werden. 
Es kann sein, dass Sie im Frühsommer in Urlaub fahren und  
Verhinderungspflege beanspruchen. Dann erkranken Sie im 
November und müssen ins Krankenhaus. Ihre Mutter könnte 
dann für diese Zeit in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung ziehen.  
Der Anspruch auf Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege ent-
steht jedes Kalenderjahr wieder neu. 

  Wenn Sie eine solche Einrichtung in Anspruch nehmen wollen, 
sollten Sie umgehend mit Ihrer Pflegekasse eine Übernahme der 
Kosten klären! Lassen Sie sich auch in jedem Fall vorher einen 
Kostenvoranschlag erstellen. Kosten, die über den oben ge-
nannten Betrag hinaus gehen, müssen von Ihnen selbst getra-
gen oder beim Sozialamt extra beantragt werden. 

Fragen Sie zu den Angeboten in Ihrer Region Ihre Pflegekasse 
oder Ihren Pflegestützpunkt vor Ort oder informieren Sie sich 
bei der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung unter: 
www.berlin.de/sen/soziales/vertraege/sgb11/kupf/index.html 
www.berlin.de/sen/soziales/vertraege/sgb11/pvoll/index.html

Kurzzeitpflege und  
Verhinderungspflege 
nebeneinander  
beanspruchen.
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Gibt es stundenweise Entlas-
tungsangebote? Wie kann ich  
solche Helferinnen bezahlen? 

Mittlerweile gibt es in Berlin ein Netz an so genannten niedrig-
schwelligen Betreuungsangeboten für Pflegebedürftige und 
Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf. 

Überwiegend Wohlfahrtsverbände bieten in Zusammenarbeit 
mit geschulten freiwilligen Helferinnen und Helfern stunden-
weise Betreuung an. Die Kosten dafür sind in der Regel niedrig, 
denn eine Reihe dieser Angebote werden vom Land Berlin und 
den Pflegekassen gefördert und die ehrenamtlich tätigen Men-
schen erhalten eine Aufwandsentschädigung. 

Fragen Sie nach, ob auch stundenweise Vereinbarungen mit 
dem jeweiligen Anbieter möglich sind, ohne einen festen Ver-
trag einzugehen. So können Sie verschiedene Angebote testen 
und schließlich das Angebot wählen, das für Ihre Mutter am 
besten geeignet ist. Wenn Sie eine solche Leistung erst einmal 
selbst bezahlen, können Sie die Rechnung bei der Pflegekasse 
Ihrer Mutter zur Erstattung einreichen. Voraussetzung ist eine 
vorherige Bewilligung dieser Leistungen durch die Pflegekasse.

Wenn Ihre Mutter zum Beispiel an Demenz erkrankt ist und Sie 
die Leistungen für Menschen mit besonderem Betreuungsbe-
darf erhalten, sind in der Pflegeversicherung jährlich je nach 
Voraussetzung bis zu 1.200 oder bis zu 2.400 Euro für die Inan-
spruchnahme zusätzlicher Betreuungs- und Entlastungsange-
bote wie Tages- und Kurzzeitpflege, spezifische Leistungsange-
bote von ambulanten Diensten oder der nach Landesrecht 
anerkannten niedrigschwelligen Betreuungsangebote vorge-
sehen (siehe Antwort zu Frage 11).

Nehmen Sie sich  
ab und zu einige 
Stunden frei.
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Unter anderem bieten die Alzheimer Gesellschaft Berlin e.V. 
und die Alzheimer Angehörigen-Initiative e.V. in vielen Stadt-
teilen stundenweise Betreuung für demenziell erkrankte Men-
schen an. Weitere Informationen sowie eine Auflistung der im 
Land Berlin anerkannten niedrigschwelligen Betreuungsange-
bote finden Sie im Pflegeportal unter: 
www.berlin.de/pflege/angebote/demenz.html

Darüber hinaus können stundenweise Betreuungsangebote 
auch aus dem Budget der Verhinderungspflege (siehe Antwort 
zu Frage 16) finanziert werden. Diese Leistung der Verhinde-
rungspflege können Sie auch verwenden, um sich bei Freunden 
oder Nachbarn für stundenweise Betreuungsdienste erkennt-
lich zu zeigen. 

  Fragen Sie die Pflegekasse, ob Sie in einem solchen Fall be-
stimmte Formulare einreichen müssen. 

Daneben haben Sie oder Ihre Mutter zur Unterstützung bei der 
Versorgung des Haushalts Ihrer Mutter die Möglichkeit, selbst 
stundenweise eine Hilfe anzustellen (Minijob). Diese kann auch 
die Betreuung und Pflege Ihrer Mutter übernehmen. Bedenken 
Sie jedoch, dass Sie dabei die Rolle eines Arbeitgebers überneh-
men und gesetzlich verpflichtet sind, die Beschäftigung in Form 
des Minijobs auch anzumelden. Allerdings unterliegt die An-
meldung eines Minijobs in Privathaushalten einem vereinfach-
ten Verfahren und wird darüber hinaus vom Gesetzgeber beson-
ders gefördert.

Die Anmeldung erfolgt im so genannten Haushaltsscheckver-
fahren bei der Minijob-Zentrale bei der Deutschen Rentenversi-
cherung Bundesknappschaft Bahn-See in 45115 Essen, Service-
Center-Tel.: 01801 / 200504. 

Hier oder im Internet unter www.minijob-zentrale.de erhalten 
Sie nähere Auskünfte.

Die Minijob-Zentrale zieht die Abgaben zur Sozialversicherung 
sowie die Steuern, die Sie als Arbeitgeber zu entrichten haben, 

Unter Umständen 
eine Haushalts-  
und Pflegehilfe  
beschäftigen. 
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in einer Höhe von pauschal 14,34 Prozent ein. Auch die Unfall-
versicherung ist darin enthalten. Auf der anderen Seite haben 
Sie die Möglichkeit, Ihre Aufwendungen für die haushaltsnahen 
Dienstleistungen des Minijobbers in Höhe von 20 Prozent steu-
erlich geltend zu machen. Die Anmeldung lohnt sich also für Sie.

Für die Finanzierung der selbst beschafften Haushalts- und Pfle-
gehilfen kann Ihre Mutter das Pflegegeld einsetzen, soweit Leis-
tungen der Pflegeversicherung gewährt werden. Auch die Kos-
tenübernahme durch den Sozialhilfeträger ist unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich. Lassen Sie sich vom zuständigen  
Sozialamt des Wohnbezirks Ihrer Mutter beraten.

Weiterhin gibt es Initiativen und Projekte, die unterschiedliche 
Entlastungsangebote für pflegende Angehörige bereithalten. 
Sofern es sich um pflegeflankierende ehrenamtliche Dienste 
und Selbsthilfestrukturen handelt, können Sie sich an die  
Kontaktstelle PflegeEngagement in Ihrem Bezirk wenden. 

Die Kontaktstellen können Ihnen dabei helfen, ein gruppen- 
orientiertes Angebot, wie eine Selbsthilfegruppe pflegender An-
gehöriger, oder Besuchs-, Begleit- und Alltagshilfsdienste in 
Wohnortnähe zu finden. 

Nähere Informationen finden Sie unter www.sekis-berlin.de 
(unter der Rubrik „Pflege-und-Selbsthilfe“) sowie unter 
www.berlin.de/pflege/angebote/ambulant/kontaktstelle.html

Auch lohnt es sich, bei dem Pflegestützpunkt vor Ort 
nachzufragen. 



62

Frage 18

Kann eine Haushaltshilfe  
aus Mittel- oder Osteuropa die 
Betreuung meiner Mutter  
übernehmen? 

Vielfach lassen sich Angehörige, die nicht wissen, wie sie die 
Pflege und Berufstätigkeit unter einen Hut bekommen sollen, 
von nicht angemeldeten Haushaltshilfen aus Mittel- oder Ost-
europa unterstützen, um die Herausforderung „Pflege“ zu meis-
tern. Insbesondere Familien, die Bedarf an einer Rund-um-die-
Uhr-Betreuung haben, wissen mitunter, wenn die Versorgung 
weiter zuhause erfolgen soll, keinen anderen Weg, weil die Leis-
tungen der Kranken- und der Pflegeversicherung die erforder- 
lichen Kosten nur zu einem geringen Teil abdecken und die eige-
nen Finanzmittel nicht ausreichen. 

In der Presse und im Internet findet man viele Anzeigen von 
Agenturen, die anbieten, eine 24-Stunden-Betreuung zu arran-
gieren. Diese Agenturen stellen gegen eine Vermittlungsgebühr 
den Kontakt zu mittel- und osteuropäischen Firmen her, die im 
Rahmen der EU-Dienstleistungsfreiheit Hilfskräfte entsenden. 
In diesem Bereich gibt es vielfältige Konstellationen, die häufig 
nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Insbesondere 
die Unterbringung der Mitarbeiterin im Haushalt der pflegebe-
dürftigen Person gilt als Indiz für eine Arbeitgeberfunktion des 
deutschen Haushalts und unterliegt dann den Regeln über die 
Beschäftigung ausländischer Mitarbeiter. 

Bedenken Sie dabei: Die Arbeitsagenturen können ausländische 
Haushaltshilfen auf der Grundlage von Verfahrensabsprachen 
mit den Arbeitsverwaltungen in Polen, der Tschechischen Repu-
blik, der Slowakischen Republik, in Ungarn, Slowenien, Rumä-
nien und Bulgarien legal nach Deutschland vermitteln.

Angebote von  
Agenturen genau 
überprüfen.
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Die Beschäftigung darf sich auf die Übernahme hauswirtschaft-
licher Tätigkeiten und notwendiger pflegerischer Alltagshilfen 
wie Hilfe beim Anziehen oder beim Toilettengang erstrecken und 
kann bis zu einer Dauer von drei Jahren ausgeübt werden. Me-
dizinische Fachpflege gehört nicht zu diesem Aufgabenbereich. 
Welche Voraussetzungen müssen für die Beschäftigung einer 
Hilfe aus Osteuropa erfüllt werden? 	

•	�Sie als zukünftiger Arbeitgeber müssen nachweisen, dass eine 
pflegebedürftige Person (Pflegestufe I – III) im Haushalt lebt.

•	�Eine angemessene Unterkunft im Arbeitgeberhaushalt oder in 
der näheren Umgebung muss bereitgestellt werden. 

•	�Die wöchentliche Arbeitszeit muss der üblichen Vollzeitstun-
denzahl (40 Stunden) entsprechen, der Urlaubsanspruch und 
eine Krankenversicherung sind zu berücksichtigen. 

Werden diese Voraussetzungen erfüllt, können Sie als zukünf- 
tiger Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit ein Stellenangebot 
einreichen. Es dürfen auch Haushaltshilfen, die Sie bereits ken-
nen, benannt werden, um ein illegales Beschäftigungsverhält-
nis in eine legale Beschäftigung umzuwandeln. 
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Als potenzieller Arbeitgeber zahlen Sie den Lohn entsprechend 
den Tarifen (Auskunft gibt die Arbeitsagentur) sowie die  
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Vom Lohn dürfen 
festgelegte Beträge für Unterkunft und Verpflegung abgezogen 
werden. 

Weitergehende Informationen hat die Bundesagentur für Arbeit 
auf ihrer Internetseite www.zav.de unter dem Stichwort „Haus-
haltshilfen“ zusammengestellt; hier können Sie unter anderem 
das Merkblatt „Vermittlung von Haushaltshilfen in Haushalten 
mit Pflegebedürftigen nach Deutschland“ herunterladen. 

Sie können auch eine Pflegekraft über eine Auslandsagentur an-
stellen, die ihren Sitz in Osteuropa hat. In diesem Fall sind Sie 
nur Auftraggeber, jedoch kein Arbeitgeber. Sie sind allerdings 
verpflichtet, sich um die Rechtmäßigkeit des Vertragsverhält-
nisses zu kümmern. Für Sie gilt hierbei die Maxime: Unwissen-
heit schützt nicht vor Strafe. Bei Verträgen mit ausländischen 
Firmen ist es deshalb z. B. wichtig, dass es einen Nachweis über 
die Zahlung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen im 
Herkunftsland gibt. 

Skepsis ist angebracht, wenn angeblich selbstständige Personen 
vermittelt werden. Zwar haben Selbstständige aus EU-Ländern 
grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Dienste EU-weit anzubieten. 
Bei den Haushalts- und Betreuungsdiensten handelt es sich aber 
häufig um eine Schein-Selbstständigkeit. Die Strafen für 
Schwarzarbeit sind hoch (Geldbuße, Nachzahlungen der Sozial-
versicherungsbeiträge, gegebenenfalls Verfahren wegen Steuer-
hinterziehung). 

Da es sich bei den osteuropäischen Hilfskräften nicht um aner-
kannte Pflegedienste handelt, müssen Sie (als Betroffene bzw. 
als pflegende Angehörige) für die Kosten selbst aufkommen. Das 
gilt für alle Haushaltshilfen, egal, ob Sie sie selbst einstellen 
oder sie Ihnen über die Auslandsagenturen vermittelt wurden. 

Unbedingt vorher 
informieren! 
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Allerdings können Sie, wenn Ihnen eine Pflegestufe zuerkannt 
wurde, das Pflegegeld zur Finanzierung verwenden. Wenn Sie 
eine Haushaltshilfe sozialversicherungspflichtig beschäftigen 
oder einen professionellen Pflege- oder Haushaltsdienst be- 
auftragen, können Sie 20  Prozent der Kosten – bis zu 4.000 Euro 
im Jahr – bei der Steuer geltend machen. Bei einem Mini-Job sind  
zehn Prozent der Ausgaben – maximal 510 Euro jährlich – steu-
erlich absetzbar. Auch wenn damit ein Teil der Kosten steuerlich 
absetzbar ist, wird dieses Beschäftigungsmodell dennoch die 
wirtschaftlichen Möglichkeiten vieler Haushalte mit Pflegebe-
dürftigen überschreiten. 

Nehmen Sie zu Ihrer Absicherung Kontakt auf zur Agentur für 
Arbeit, zur Krankenkasse als der zuständigen Stelle für Sozial-
versicherungsbeiträge, zum Steuerberater oder bei notwendiger 
Rechtsberatung zu einem Fachanwalt für Arbeitsrecht. Kontak-
tieren Sie Beratungsstellen wie die Pflegestützpunkte, um ab-
zuklären, was Sie tatsächlich brauchen und welche Angebote es 
gibt. Lassen Sie sich außerdem die Kosten berechnen, um keine 
bösen Überraschungen zu erleben. 

Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundes-
agentur für Arbeit bietet Interessenten an einer Haushaltshilfe 
aus den osteuropäischen EU-Ländern eine telefonische Erstbe-
ratung an unter 0228 / 7131414.
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Was muss geschehen,  
wenn Mutter nicht mehr allein 
für sich entscheiden kann? 

Wenn Ihre Mutter, z. B. bedingt durch eine Demenzerkrankung, 
nicht mehr allein für sich entscheiden kann, benötigt sie eine 
gesetzliche Betreuerin. Früher nannte man das Vormund. 

Auf eine gesetzliche Betreuerin kann jedoch verzichtet werden, 
wenn Ihre Mutter im Vorfeld die wichtigsten Dinge geregelt hat. 
Zu diesen Dingen gehören: 

•	�das Erteilen einer Kontovollmacht (muss bei der Bank oder 
Sparkasse auf banküblichen Formularen geregelt werden), 

•	�eine Vorsorgevollmacht (mit einer Vorsorgevollmacht kann 
Ihre Mutter Angehörige zu Handlungen in von ihr bestimmten 
Aufgabenbereichen bevollmächtigen),

•	�eine Patientenverfügung (mit einer Patientenverfügung regelt 
sie, welche medizinischen Behandlungen sie in bestimmten 
Fällen erhalten oder nicht erhalten möchte), 

•	�eine Betreuungsverfügung (mit einer Betreuungsverfügung 
kann ihre Mutter Personen nennen, die die gesetzliche Betreu-
ung übernehmen sollen, wenn das Betreuungsgericht es für er-
forderlich hält, trotz vorhandener Vollmachten eine Betreuung 
einzurichten.

Ein Betreuer muss laut Gesetz nur eingesetzt werden, wenn er 
erforderlich ist. Dies ist jedoch in der Regel nicht mehr notwen-
dig, wenn Ihre Mutter Vollmachten erteilt hat. 

Auch für Sie als Angehörige kann es eine Erleichterung sein, 
wenn Sie wissen, was Ihre Mutter in bestimmten Situationen ge-
wollt hätte, wenn sie selbst noch hätte entscheiden können. 
Versuchen Sie, mit Ihrer Mutter ins Gespräch zu kommen unter 

Wichtige Dinge  
rechtzeitig regeln! 
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dem Motto „Was ist, wenn …?”. Ihre Mutter könnte z. B. fest- 
legen, dass sie auf keinen Fall im Heim ein Doppelzimmer be-
wohnen möchte. Oder sie könnte sagen, dass sie keine künstli-
che Ernährung wünscht, wenn sie selbst nicht mehr essen kann. 
Bedenken Sie dabei, dass der Wille Ihrer Mutter dann am besten 
berücksichtigt werden kann, wenn er möglichst klar in den Voll-
machten formuliert ist. Das erleichtert auch Ihnen das Auf- 
treten gegenüber Dritten, z. B. behandelnden Ärzten, wenn Ihre 
Mutter sich nicht mehr klar äußern kann.

Es ist zum Beispiel besser, in der Patientenverfügung festzu- 
legen, dass eine Ernährungssonde abgelehnt wird, wenn Ihre 
Mutter nicht mehr essen kann aufgrund einer Erkrankung, die 
keine Besserung erwarten lässt, z. B. bei Krebs oder einem mas-
siven Schlaganfall, als nur zu schreiben, dass eine Ernährungs-
sonde grundsätzlich abgelehnt wird.

Übrigens ist die Vorsorgevollmacht sowie die Patientenverfü-
gung auch ohne notarielle Bestätigung wirksam. Notwendig ist 
eine eigenhändige Unterschrift Ihrer Mutter und am besten Un-
terschriften von zwei Zeugen, die den Vollbesitz der geistigen 
Kräfte Ihrer Mutter bestätigen. Die Vorsorgevollmacht kann 
aber auch von der Betreuungsstelle beim Bezirksamt gegen eine 
Gebühr von 10 Euro beglaubigt werden. 

Auch sollten Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung spä-
testens alle zwei Jahre erneuert beziehungsweise durch er- 
neute Unterschrift aktualisiert werden. Bedenken Sie auch, in 
der Vollmacht einen Vertreter für den Bevollmächtigten zu  
benennen, denn auch der Bevollmächtigte kann einmal nicht 
erreichbar sein.

Die Betreuungsvereine in den Bezirken beraten zu diesem The-
ma. Fragen Sie in der Betreuungsstelle beim Bezirksamt nach 
den Adressen von Betreuungsvereinen. Die entsprechenden 
Kontaktdaten erhalten Sie auch im Pflegeportal: 
www.berlin.de/pflege/betreuung/index.html 

Vorsorgevollmacht 
und Patientenver-
fügung regelmäßig 
erneuern!
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Ein Umzug in eine vollstationäre 
Pflegeeinrichtung – eine gute  
Alternative  

Wie bereite ich die  
Entscheidung vor? 

Ein Umzug in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung wird in der 
Regel umso besser verkraftet, je besser er vorbereitet ist. 

Selbst wenn Sie die Absicht haben, Ihre Mutter bis zu deren Tod 
zu Hause zu betreuen, sollten Sie einen vielleicht einmal unver-
meidbaren Einzug in eine vollstationäre Einrichtung mit Ihrer 
Mutter besprochen haben. Sie wissen im Vorfeld nicht, wie sich 
Ihre eigene Lebenssituation und die Unterstützungsbedürftig-
keit Ihrer Mutter entwickelt. Sie können selbst krank werden 
und zur Pflege zu Hause nicht mehr in der Lage sein. Versuchen 
Sie, einen Umzug Ihrer Mutter in eine vollstationäre Pflegeein-
richtung nicht als persönliches Versagen zu sehen. Sie können 
sich auch dort in die Versorgung Ihrer Mutter einbringen.  
Besuchen Sie nach Möglichkeit im Vorfeld auch Pflegeeinrich-
tungen zusammen mit Ihrer Mutter. Fragen Sie nach, ob es eine 
Gelegenheit zum Probewohnen gibt. Auch die Kurzzeitpflege ist 
eine gute Möglichkeit, eine vollstationäre Pflegeeinrichtung 
kennenzulernen. Besprechen Sie mit Ihrer Mutter, welche Ein-
richtung ihr im „Fall des Falles” am besten zusagen würde.  
Diese Absprachen können dann auch in der Vorsorgevollmacht 
bzw. in der Patientenverfügung festgehalten werden.

Nutzen Sie für die Entscheidungsfindung und die Suche nach  
einer geeigneten Einrichtung vorhandene Checklisten, z. B. die 
Verbraucherinformation Nr. 12 der Pflegestützpunkte, die Sie 

Sie müssen  
frühzeitig darüber 
sprechen. 
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auf der Internetseite www.pflegestuetzpunkteberlin.de unter 
dem Stichwort Informationsblätter A-Z finden, und lassen Sie 
sich vom Pflegestützpunkt beraten. Auch Ihre Pflegekasse wird 
Ihnen Hilfestellungen anbieten können.

Wer bezahlt die Kosten für  
vollstationäre Pflege, wenn die 
Rente nicht ausreicht? 

Die Kosten für eine vollstationäre Pflege werden bestritten aus 
den Mitteln der Pflegeversicherung, aus dem Einkommen und 
Vermögen des Pflegebedürftigen und in bestimmten Fällen aus 
öffentlichen (steuerfinanzierten) Mitteln des Sozialamtes (Hilfe 
zur Pflege).

Reichen die Leistungen der Pflegekasse, das Einkommen und ge-
gebenenfalls vorhandenes Vermögen nicht zur Bezahlung der 
monatlichen Gesamtkosten der Einrichtung aus, übernimmt das 
Sozialamt die verbleibenden ungedeckten Kosten. Das Sozialamt 
überprüft dann vorab routinemäßig die Einkommens- und Ver-

Vermögen und Ein-
kommen des Pflege-
bedürftigen spielen 
eine Rolle. 
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mögensverhältnisse des Ehepartners des Pflegebedürftigen und 
die seiner Kinder. Das bedeutet noch nicht, dass die Kinder oder 
der Ehepartner dann tatsächlich immer zum Unterhalt heran-
gezogen werden. Nur, wenn bestimmte Einkommens- und Ver-
mögensgrenzen überschritten werden, müssen die Kinder oder 
der Ehepartner Unterhalt für ihren pflegebedürftigen Angehö- 
rigen zahlen. Die Einkommensgrenzen sind dabei nicht absolut 
festgelegt, sondern richten sich nach den Lebensverhältnissen 
des Unterhaltsverpflichteten. Die Vermögensfreigrenzen sind  
regional unterschiedlich von den Sozialhilfeträgern festgelegt. 
Ein selbstbewohntes Einfamilienhaus oder eine Eigentumswoh-
nung in angemessener Größe darf behalten werden. 

Zur Unterhaltsverpflichtung von Angehörigen kann ohne um-
fangreiche Prüfung aller Einkommens- und Vermögensnach-
weise der Betroffenen des konkreten Einzelfalls keine verbind- 
liche Auskunft gegeben werden. Für Fragen zu diesem Thema ist 
das Sozialamt am Wohnort des Pflegebedürftigen zuständig. 

Generell lässt sich sagen: Der Ehepartner wird mit größerer 
Wahrscheinlichkeit zu Unterhaltszahlungen verpflichtet als die 
Kinder. 

Beim Pflegebedürftigen selbst gilt: Ein Einkommens- und Ver-
mögensvorbehalt gilt für die etwaige Übernahme der Kosten 
durch das Sozialamt. Es übernimmt laufende Kosten nur, wenn 
die Rente nicht ausreicht. Der Pflegebedürftige darf nicht mehr 
als 2.600 Euro Ersparnisse haben. Für Ehepaare gilt eine Grenze 
von 3.214 Euro. 
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Der letzte Abschied  

Wird meine Mutter zu Hause  
sterben können? 

Wir alle wissen, dass wir dem Tod nicht ausweichen können, und 
doch denken wir nicht gerne darüber nach. Wenn wir aber die-
sen Gedanken zulassen, erleben wir viele unterschiedliche Ge-
fühle. Nach einer oft längeren Zeit der Pflege möchten Sie wohl 
auch die letzten Wochen, Tage und Stunden bei Ihrer Mutter 
sein, ihr Trost und Liebe schenken und sich in Würde verab- 
schieden können. Da sind aber auch Gefühle von Unsicherheit 
und Angst wie „Kann ich das zu Hause schaffen?” oder „Ich 
kann mir gar nicht vorstellen, dass meine Mutter nicht mehr da 
ist”. Sicherlich ist auch der Gedanke da, dass der Tod eine Er- 
lösung für die Mutter und auch für Sie als pflegende Angehö- 
rige sein könnte. 

Auch wenn es sehr schwer fällt, machen Sie sich früh Gedanken 
über dieses Thema. Wenn es möglich ist, sprechen Sie mit Ihrer 
Mutter darüber, was ihr wichtig ist. Eine Vollmacht und beson-
ders eine Patientenverfügung werden später sehr hilfreich sein. 

Gut ist es, wenn diese Dinge auch mit dem Hausarzt besprochen 
sind. Berlin hat ein sehr gut ausgebautes Netz an Hilfen in die-
sem Bereich. Es kann sinnvoll sein, in dieser Phase die Unter-
stützung eines Pflegedienstes mit einem so genannten Pallia-
tiv-Schwerpunkt einzubeziehen und die Hilfe eines ambulanten 
Hospizdienstes in Anspruch zu nehmen. Die intensiv geschulten 
Ehrenamtlichen des Hospizdienstes haben ein offenes Ohr für 
alle Fragen und können Sie bei der Sterbebegleitung zu Hause 
hilfreich unterstützen. Adressen und Telefonnummern finden 
Sie im Telefonbuch oder über die Zentrale Anlaufstelle Hospiz 
unter: www.hospiz-aktuell.de Diese berät Sie auch gern zu al-
len Fragen rund um die Themen Sterben, Tod und Trauer. In dem 
Wegweiser „Wenn Ihr Arzt nicht mehr helfen kann …“ finden Sie 
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weitere Informationen. Die 2. Auflage ist vergriffen und kann 
nur noch aus dem Internet unter Downloads auf der Seite  
www.hospiz-aktuell.de heruntergeladen werden. Hier wird 
auch die 3. Auflage eingestellt werden, ebenso wie unter  
www.berlin.de/sen/soziales/downloads/pflege/index.html.
Nach Erscheinen der 3. Auflage können Sie diese auch bei der für 
Soziales zuständigen Senatsverwaltung anfordern.  

Es gibt aber auch Situationen, da geht es zu Hause nicht mehr. 
In diesem Fall kann die Aufnahme in ein stationäres Hospiz für 
alle Beteiligten sehr entlastend sein. Machen Sie einfach mal  
einen Besuch in einem Hospiz, damit Sie sich vorstellen können, 
wie es dort zugeht. Aber auch immer mehr vollstationäre  
Pflegeeinrichtungen bieten eine gute Sterbebegleitung an. Zu  
diesem speziellen Thema können Sie Weiteres unter:
 www.palliative-geriatrie.de erfahren. 

Wenn Ihre Mutter zu Hause verstorben ist, lassen Sie sich Zeit 
für den Abschied. Ein Arzt, am besten der Hausarzt, muss ver-
ständigt werden und den Tod bescheinigen. Dann haben Sie bis 
zu 36 Stunden Zeit, bevor Ihre Mutter von einem Bestatter ab-
geholt sein muss. In diesen Stunden können Sie und alle, denen 
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es wichtig ist, sich am Bett in der gewohnten Umgebung von  
Ihrer Mutter verabschieden. 

Nach der Beerdigung werden Sie einige Zeit brauchen, um  
wieder ins Leben zu kommen. Geben Sie sich diese Zeit.  
Gespräche im Familien- und Freundeskreis helfen. Wenn Sie  
das Gefühl haben, gar nicht aus der Trauer heraus zu finden, 
suchen Sie sich eine Trauergruppe, da das Gespräch mit anderen 
Trauernden hilfreich ist. Auch hierzu können Sie sich an die  
Zentrale Anlaufstelle Hospiz wenden.
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Erläuterungen der  
fettgedruckten Begriffe 
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Alzheimer  
Gesellschaft Berlin e.V.

Die Alzheimer Gesellschaft Berlin e.V. ist ein Zusammenschluss 
von Selbsthilfegruppen, Fachleuten und Angehörigen Demenz- 
erkrankter. Die Alzheimer Gesellschaft bietet an vielen Orten Be-
ratung und Unterstützung speziell für pflegende Angehörige 
Demenzerkrankter an. Dort erfahren Sie Vieles über das Krank-
heitsbild und den Umgang mit den Erkrankten. Fragen Sie bei 
der Alzheimer Gesellschaft auch nach vor Ort aktiven Gesprächs- 
und Betreuungsgruppen. Die Adresse finden Sie im Anhang. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.alzheimer-berlin.de

Alzheimer  
Angehörigen-Initiative e.V. 

Ihr Ziel ist, die Leiden von Menschen mit Demenz und der sie Be-
treuenden zu lindern und ihre Lebensqualität zu erhöhen. Ver-
wirklicht wird dies insbesondere durch die dezentrale und dau-
erhafte Einrichtung breit angelegter Hilfsangebote, die durch 
den Verein selbst oder vom Verein unterstützte steuerbegüns-
tigte Organisationen erbracht werden. Hierzu gehören die  
Betreuung und Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen 
mit Demenz einzeln und in Gruppen sowie die Durchführung 
von sozial integrativen Angeboten für Menschen mit  
Demenz und deren Angehörigen. Fragen Sie bei der Alzheimer 
Angehörigen-Initiative nach Angeboten in Ihrer Nähe nach.  
Die Adresse finden Sie im Anhang sowie Darstellungen zur  
Organisation unter www.Alzheimer-Organisation.de. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.alzheimerforum.de

Glossar
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Demenz 
Demenz ist der Oberbegriff für Erkrankungsbilder, die mit ei-
nem Verlust der geistigen Funktionen wie Denken, Erinnern, 
Orientierung und Verknüpfen von Denkinhalten einhergehen 
und die dazu führen, dass alltägliche Aktivitäten nicht mehr ei-
genständig durchgeführt werden können. Dazu zählen die Alz-
heimer-Demenz, die Vaskuläre Demenz, Morbus Pick, Fronto-
temporale Demenz und weitere Demenzformen. Treten häufig 
und über längere Zeit Störungen des Kurzzeitgedächtnisses und 
der Orientierung auf (z. B. jemand findet den Weg vom Bäcker 
nach Hause nicht mehr), sollte ein Nervenarzt aufgesucht wer-
den, um eine genaue Diagnose zu stellen. Einige Demenzen ha-
ben gut behandelbare Ursachen. Eine Demenz oder ein geistiger 
Abbau ist keine normale Alterserscheinung. Die Erkrankungs-
zahlen steigen mit dem Lebensalter: Die Zahl der Erkrankten 
wird deshalb künftig ansteigen, weil immer mehr Menschen ein 
hohes Alter erreichen. Weitere Informationen zum Thema fin-
den Sie unter anderem unter www.wegweiser-demenz.de

Deutsche  
Alzheimer Gesellschaft e. V.

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. vertritt als Dachver-
band die Interessen der Betroffenen, ihrer Angehörigen und ih-
rer Mitgliedsorganisationen gegenüber Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Sie hat unter der bundesweit einheitlichen Tele-
fonnummer 01803 / 171017 das Alzheimer-Telefon eingerichtet. 
Beratungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr 
und Freitag von 9 bis 15 Uhr. Bei Bedarf können Beratungster-
mine auch außerhalb dieser Zeiten vereinbart werden. Die Bera-
tung erfolgt durch professionell geschulte Sozialarbeiter und 
Sozialpädagogen. Die Adresse finden Sie im Anhang. Für weitere 
Informationen siehe: www.deutsche-alzheimer.de
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Ehrenamtliche  
Besuchsdienste

Ehrenamtliche Besuchsdienste kümmern sich um einsame alte, 
kranke, schwerstkranke und behinderte Menschen, auch 
schwerstkranke Kinder. Die Betreuung wird in Krankenhäusern, 
Pflegeeinrichtungen und zu Hause durchgeführt. 

Der klassische Aufgabenbereich für die Freiwilligen umfasst  
Tätigkeiten wie Gespräche führen, Vorlesen und Erzählen, Be-
gleitung und Hilfe außer Haus sowie Hilfe bei Einkäufen.  
Weitere Informationen bietet Ihnen die Internetseite 
www.berlin.de/sen/soziales/engagement/besuchsdienste/#be
suchsdiensteinfo

Darüber hinaus gibt es spezielle Besuchsdienste für Pflegebe-
dürftige, Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf und de-
ren Angehörige. Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem 
Pflegestützpunkt und Ihrer Kontaktstelle PflegeEngagement.

Ersatzpflege
siehe Verhinderungspflege 

Essen auf Rädern
„Essen auf Rädern“ ist wie „Fahrbarer Mittagstisch“ einer der 
gebräuchlichen Begriffe für Mahlzeitendienste. Die Teilnahme 
an Mahlzeitendiensten bietet sich an, wenn die eigenständige 
Zubereitung der Mahlzeiten schwierig geworden ist. Das Sozial-
amt kann die Kosten eines Mahlzeitendienstes bezuschussen, 
wenn das eigene Einkommen nicht ausreicht. Bei Mahlzeiten-
diensten können Sie Mittag- und Abendessen in verschiedenen 
Varianten bestellen, täglich oder auch nur tageweise. Auch die 
gängigen Diäten werden angeboten. 
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Die meisten Dienste bieten kostenlose Probeessen an. In ver-
schiedenen Regionen werden auch so genannte „stationäre 
Mittagstische“, zum Beispiel in Freizeitstätten oder vollstatio-
nären Pflegeeinrichtungen angeboten. Dies ist interessant für 
alle, die nicht in der Mobilität eingeschränkt sind und gerne in 
Gemeinschaft essen. Wer was wo anbietet, erfahren Sie bei Ih-
rem Pflegestützpunkt.

Hausnotruf 
Der Hausnotruf ist ein Dienst, mit dem in einem Notfall Hilfe 
herbeigerufen werden kann. Wird ein Notruf ausgelöst, wird 
eine Verbindung zu einer rund um die Uhr besetzten Zentrale 
hergestellt. 

Ältere Menschen, die allein leben oder tagsüber viel allein sind, 
können durch ein Hausnotrufgerät Hilfe im Notfall herbeirufen. 
Hierfür wird ein Zusatzgerät zum Telefon installiert, das eine 
Kennung überträgt, mit der die Teilnehmer auch dann identifi-
ziert werden können, wenn sie nicht mehr zu einem Gespräch in 
der Lage sind. Um schnell Hilfe herbeiführen zu können, werden 
Eingangsschlüssel bei Angehörigen, Nachbarn oder einer Zent-
rale hinterlegt. Es gibt Geräte, die im Fall des Falles die vorher 
eingegebene Nummer von Verwandten oder Bekannten anwäh-
len. Andere Geräte sind mit einer Zentrale verbunden, die dann 
die nötige Hilfe organisiert. Ein Hausnotrufgerät wird durch die 
Pflegekasse finanziell unterstützt, wenn eine Pflegestufe vor-
liegt. Viele Hausnotrufzentralen kümmern sich auf Wunsch und 
gegen entsprechende Bezahlung auch um hauswirtschaftliche 
Hilfestellung, hier sollten Sie das Angebot vor Ort entsprechend 
mit Blick auf Ihre Bedürfnisse prüfen. Da es verschiedene Anbie-
ter gibt, ist es sinnvoll, sich vor der Auswahl eines Hausnotruf-
dienstes zur Beratung an Ihren Pflegestützpunkt zu wenden. 
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Hilfelotse Berlin
Die Datenbank „Hilfelotse Berlin“ unterstützt Sie bei der Suche 
nach gesundheitlichen und sozialen Hilfsangeboten in Berlin. 
Der Hilfelotse wendet sich sowohl an Hilfesuchende und deren 
Angehörige als auch an professionelle Berater und Case Mana-
ger. In der Datenbank finden Sie kostenlose Informationen zu 
Angeboten von zurzeit rund 16.000 Unternehmen, Organisatio-
nen und Einrichtungen. Die Internetadresse lautet: 
www.hilfelotse-berlin.de

Hospiz 
Die Hospizbewegung hat sich zum Ziel gesetzt, sterbenskranke 
Menschen in der letzten Lebensphase zu begleiten und die An-
gehörigen zu unterstützen. Auch sollen die Themen Sterben, 
Tod und Trauer in unserer Gesellschaft mehr Berücksichtigung 
finden. Die Menschen sollen möglichst zu Hause in ihrer ge-
wohnten Umgebung sterben können. Dafür stehen vor allem 
die ambulanten Hospizdienste. In einem stationären Hospiz 
können Menschen sein, die aus unterschiedlichen Gründen  
nicht mehr in ihrer häuslichen Umgebung leben und begleitet 
werden können. 

In Krankenhäusern gibt es Palliativstationen, die Menschen mit 
einer fortgeschrittenen unheilbaren Krankheit zeitweise be- 
handeln, um ihnen Linderung ihrer Schmerzen und anderer 
Krankheitssymptome zu gewähren, so dass sie den Rest ihrer 
Lebenszeit mit einer möglichst guten Lebensqualität verbringen 
können. 

Relativ jung ist das Angebot der so genannten spezialisierten 
ambulanten Palliativbetreuung für Patienten mit einer nicht 
heilbaren, fortschreitenden Krankheit und dadurch begrenzter 
Lebenserwartung. 
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Sie soll es ihnen ermöglichen, mit Unterstützung von Fachkräf-
ten – das sind vor allem spezialisierte Palliativärzte und Pflege-
dienste, ergänzt durch Sozialarbeiter, Psychologen, Seelsorger 
und die Mitarbeit von ambulanten Hospizdiensten – bis zum 
Tod in der vertrauten häuslichen Umgebung zu bleiben. Sie leis-
ten vor allem medizinische und pflegerische Beratung und Be-
gleitung des Patienten, koordinieren die Tätigkeiten, beraten 
die behandelnden Hausärzte oder übernehmen teilweise oder 
vollständig die Patientenbetreuung. Für Rückfragen zum  
Thema Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung steht  
Ihnen Home Care Berlin e. V., Brabanter Str. 21, 10713 Berlin 
unter der Telefonnummer: 030/4534348, Fax: 030/39104691,  
e-Mail: info@homecareberlin.de zur Verfügung. Weitere In- 
formationen finden Sie unter: 
www.hospiz.net oder www.dgpalliativmedizin.de 

Landespflegegeldgesetz
Das Landespflegegeldgesetz (LPflGG) stellt Blinden, hochgradig 
Sehbehinderten und Gehörlosen unter bestimmten Vorausset-
zungen auf Antrag Pflegegeld zum pauschalen Ausgleich ihrer 
behinderungsbedingten Mehraufwendungen zur Verfügung. 
Das Pflegegeld soll dazu beitragen, dem Pflegebedürftigen nach 
Möglichkeit den Verbleib bei der Familie oder im eigenen Haus-
halt zu sichern, weil hier in der Regel eine individuellere und 
persönlichere Pflege und Betreuung gewährleistet ist. Das Pfle-
gegeld nach dem Landesgesetz ist keine Leistung der Sozialhilfe. 
Es wird unabhängig von der Höhe des sonstigen Einkommens 
und Vermögens gewährt. Allerdings werden Leistungen, die 
dem gleichen Zweck dienen, auf das Berliner Pflegegeld ange-
rechnet. Die Durchführung des LPflGG obliegt den Bezirksäm-
tern (Geschäftsbereiche Jugend und Soziales). Dort erhalten Sie 
weitere Informationen und dort sind auch die entsprechenden 
Anträge zu stellen. Weitergehend berät Sie auch Ihr Pflegestütz-
punkt. Weitere Informationen finden Sie im Pflegeportal unter: 
www.berlin.de/pflege/recht/index.html#lpflgg
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Kontaktstellen PflegeEngagement  
für pflegeflankierendes Ehrenamt und 
Selbsthilfe
Seit Oktober 2010 gibt es in jedem Berliner Bezirk, angebunden 
an die Selbsthilfekontaktstellen bzw. Stadtteilzentren, die Kon-
taktstellen PflegeEngagement. Sie initiieren, unterstützen und 
vernetzen kleine, wohnortnahe Initiativen oder Gruppen, die 
sich für Pflegebedürftige, Menschen mit Demenz, mit geistigen 
Behinderungen oder psychischen Erkrankungen sowie für be-
treuende und pflegende Angehörige engagieren. Wenn Sie sich 
als pflegende Angehörige mit Menschen, die sich in einer ähn- 
lichen Situation wie Sie befinden, austauschen wollen, wenn Sie 
Besuch erhalten und sich zu Hause aussprechen und Rat erhal-
ten wollen, wenn Sie niedrigschwellige Alltagshilfe durch Ehren-
amtliche oder Möglichkeiten für mehr Teilnahme an gesell-
schaftlichem und kulturellem Leben für sich beziehungsweise 
Ihre Mutter suchen, dann fragen Sie bei einer Kontaktstelle Ihrer 
Wahl nach. Die Adressen finden Sie im Anhang. 

Informationen und Angebotsdarstellungen finden Sie auch über 
die SEKIS-Datenbank unter www.sekis-berlin.de und im Inter-
net unter 
www.berlin.de/pflege/angebote/ambulant/kontaktstelle.html

Medizinischer Dienst  
der Krankenversicherung (MDK)

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) ist eine 
Gemeinschaftseinrichtung der gesetzlichen Kranken- und Pfle-
gekassen. Er ist in jedem Bundesland als eigenständige Arbeits-
gemeinschaft organisiert, die die gesetzlichen Kranken- und 
Pflegekassen in Fragen der allgemeinen medizinischen und pfle-
gerischen Versorgung berät sowie Begutachtungen und Prü- 
fungen vornimmt.
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Für die Pflegekassen begutachtet der MDK, ob jemand pflege- 
bedürftig ist oder einen erheblichen Bedarf an allgemeiner Be-
aufsichtigung und Betreuung hat. Bei der Begutachtung von 
Pflegebedürftigkeit wird das Vorliegen der entsprechenden Vor-
aussetzungen geprüft und eine Pflegestufe empfohlen. Außer-
dem werden Maßnahmen zur Prävention und Rehabilitation 
vorgeschlagen, Empfehlungen über die Art und den Umfang 
von Pflegeleistungen abgegeben und Hinweise zu einem indivi-
duellen Pflegeplan formuliert.

Um die Pflegequalität zu sichern, prüft der MDK regulär und an-
lassbezogen im Auftrag der gesetzlichen Pflegekassen, ob die 
Pflegeeinrichtungen die vereinbarten Qualitätsstandards ein-
halten. Dabei berät der MDK die Pflegeeinrichtungen mit dem 
Ziel, Qualitätsmängeln vorzubeugen sowie die Eigenverantwor-
tung der Pflegeeinrichtungen und ihrer Träger für die Sicherung 
und Weiterentwicklung der Pflegequalität zu stärken. 

Menschen mit besonderem  
Betreuungsbedarf 

Als Pflegebedürftige mit besonderem Betreuungsbedarf werden 
Pflegebedürftige – auch ohne anerkannte Pflegestufe – mit fol-
genden Problemen und Verhaltensweisen anerkannt: 	

1. unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches  
(Weglauftendenz);  
2. Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen;  
3. unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen 
oder potenziell gefährdenden Substanzen;  
4. tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung  
der Situation; 
5. im situativen Kontext inadäquates Verhalten;  
6. Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen 
Gefühle oder Bedürfnisse wahrzunehmen; 
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7. Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei  
therapeutischen oder schützenden Maßnahmen als Folge einer 
therapieresistenten Depression oder Angststörung;  
8. Störungen der höheren Hirnfunktionen (Beeinträchtigungen 
des Gedächtnisses, herabgesetztes Urteilsvermögen), die zu 
Problemen bei der Bewältigung von sozialen Alltagsleistungen 
geführt haben;  
9. Störung des Tag- / Nacht-Rhythmus;  
10. Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und 
zu strukturieren;  
11. Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates 
Reagieren in Alltagssituationen;  
12. ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert emotionales 
Verhalten;  
13. zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, 
Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit aufgrund einer therapie-
resistenten Depression.  

Wenn mindestens zwei dieser Verhaltensweisen, davon mindes-
tens eine aus dem Bereich 1 bis 9 regelmäßig auftreten, kann 
bei der Pflegeversicherung ein Antrag auf Anerkennung des be-
sonderen Betreuungsbedarfs gestellt werden. Neben zusätz- 
lichen Beratungsbesuchen hat der Pflegebedürftige dann An-
spruch auf zusätzliche 100 Euro im Monat bzw. 1.200 Euro  
im Jahr, die für Betreuungsleistungen verwendet werden kön-
nen. Der erhöhte Betrag von 200 Euro im Monat (also 2.400 
Euro im Jahr) wird gezahlt, wenn zusätzlich noch eine Verhal-
tensweise aus dem Bereich 1 bis 5 oder 9 oder 11 hinzukommt. 
Diese Betreuungsleistungen dürfen nur bei dafür anerkannten 
Diensten abgerufen werden. Kann der Betrag in einem Kalen-
derjahr nicht verbraucht werden, kann er ins nächste Jahr über-
tragen werden. 
(Auszug aus § 45a SGB XI)
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Mobilitätshilfedienste
Unter dem Motto „Draußen spielt das Leben – wir bringen Sie 
hin“ bieten die Berliner Mobilitätshilfedienste seit mehr als  
20 Jahren in allen Berliner Bezirken Begleit- und Rollstuhlschie-
bedienste, Blindenführungen und Treppentransporte an. Die 
wohnortnah organisierten Leistungen richten sich schwer-
punktmäßig an Ältere und Menschen mit Behinderungen, die 
ihre Wohnung nicht ohne fremde Hilfe verlassen können. 

Für die Inanspruchnahme der Dienste fällt eine jährliche Eigen-
beteiligung in Form einer Bearbeitungsgebühr an, die sozial  
gestaffelt ist und maximal 80 Euro / Jahr beträgt. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie über Ihren Pflegestützpunkt beziehungs- 
weise unter: 
www.berlin.de/pflege/angebote/ambulant/index.html#mobi 
oder  www.berliner-mobilitaetshilfedienste.de

Niedrigschwellige Betreuungsangebote 

Im Rahmen von anerkannten niedrigschwelligen Betreuungs-
angeboten betreuen vorwiegend ehrenamtliche Helfer unter 
pflegefachlicher Anleitung Menschen mit besonderem Betreu-
ungsbedarf in Gruppen oder im häuslichen Bereich und beraten 
und entlasten ihre pflegenden Angehörigen. Das Spektrum ist 
breit gefächert. Es gibt Betreuungsgruppen, Helferkreise zur 
stundenweisen Entlastung im häuslichen Bereich, Tagesbetreu-
ung in Kleingruppen, Einzelbetreuung, Agenturen zur Vermitt-
lung von Betreuungsleistungen sowie familienentlastende 
Dienste. Die Voraussetzungen für die Anerkennung und Förde-
rung dieser Angebote sind in einer Rechtsverordnung über Leis-
tungen für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem  
Betreuungsbedarf (Pflege-Betreuungs-Verordnung) geregelt. 
Die Finanzierung der Angebote erfolgt vorrangig aus den bis zu 
200 Euro, die Leistungsberechtigte monatlich erhalten können 
(siehe auch Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf). 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.berlin.de/pflege/angebote/demenz.html
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Pflege in Not
Die Beratungsstelle „Pflege in Not“ bietet Gepflegten und pfle-
genden Angehörigen, die an die Grenzen ihrer Belastbarkeit ge-
kommen sind oder bei denen sich Aggressionen, Gewaltsitua- 
tionen oder Schuldgefühle entwickelt haben, vertrauliche Ge- 
spräche und psychologische Beratungstermine an. Sie unter- 
stützt Sie – falls nötig – auch bei Beschwerden oder auch direkt 
in Vermittlungs- bzw. Konfliktgesprächen, wenn Sie mit der 
Pflege Ihres Pflegedienstes oder Ihrer vollstationären Pflegeein-
richtung nicht zufrieden sind. Die Beratungstelle kann auch von 
Betreuern, Freunden, Nachbarn, Pflegekräften und Pflegeein-
richtungen in Anspruch genommen werden. Die Adresse finden 
Sie im Anhang.

Pflegestützpunkte 
Seit September 2009 existieren 26 Pflegestützpunkte in Berlin. 
Sie sind die wohnortnahen Anlaufstellen, die gesetzlich versi-
cherte, alte und pflegebedürftige Menschen und deren Angehö-
rige umfassend, unabhängig und unentgeltlich zu allen Fragen 
rund um die Pflege und ums Alter beraten. Sie gehen dabei auf 
die im Einzelfall erforderlichen Sozialleistungen sowie die ge-
sundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen 
oder sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und soziale 
Hilfen ein. Sie beraten über Hilfsmittel, Alltagshilfen und Mög-
lichkeiten der Wohnraumanpassung. Im Bedarfsfall erstellen 
sie mit Ihrer Mutter und Ihnen auch einen individuellen Versor-
gungsplan. Informationen zu wichtigen verbraucherrelavanten 
Fragen haben die Pflegestützpunkte praxisnah in Informations-
blättern gebündelt. Sie finden sie unter dem Stichwort Informa-
tionsblätter A-Z auf der Internetseite www.pflegestuetzpunkte-
berlin.de. Weitere Informationen finden Sie ebenda sowie 
unter www.berlin.de/pflege/pflegestuetzpunkte/index.html.

Die Adressen finden Sie im Adressverzeichnis.
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Ratgeber für die Pflege zu Hause
Neben kostenpflichtigen Büchern gibt es auch kostenfreie Rat-
geber, die bei Bedarf gut als weitere Informationsquelle heran-
gezogen werden können, z.B.:

•	Bundesministerium für Gesundheit: „Pflegen zu Hause – Rat-
geber für die häusliche Pflege“, 4. Auflage 2011,  
Tel. 030 / 18441-0 Download unter  www.bmg.bund.de möglich,
•	Sozialverband VdK Deutschland e. V.: „Keiner ist allein. Ange-
hörige selbst pflegen – ein Ratgeber“, Februar 2011, Tel. 
0228 / 82093-0  - Download unter www.vdk.de möglich,

•	Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucher-
schutz Berlin; Die Patientenbeauftragte: „Alt und krank – wer 
hilft? Ein Leitfaden für gesetzlich versicherte Patientinnen und 
Patienten bei Problemen in der gesundheitlichen Versorgung“, 
Berlin 2010;  Tel. 030 / 9025-2010 - Download unter http://www.
berlin.de/lb/patienten/downloads/index.html möglich,

•	RAGA Regionale ArbeitsGemeinschaft Alten- und Angehörigen-
beratung Berlin: Angebote für pflegende Angehörige“, erscheint 
jährlich im apercu Verlag; liegt z.B. in den Pflegestützpunkten 
aus - Download unter www.raga-berlin.de möglich. 

Schwerbehindertenausweis
Der Ausweis dient dem Nachweis für die Inanspruchnahme von 
Rechten und Nachteilsausgleichen, die schwerbehinderten Men-
schen zustehen. Informationen erhalten Sie vom Landesamt für 
Gesundheit und Soziales: 
www.berlin.de/lageso/behinderung/ausweis

Den Ausweis erhalten Sie, wenn Ihre Mutter als schwerbehindert 
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anerkannt wurde. Hierfür ist ein Antrag erforderlich. Antrags-
vordrucke gibt es im KundenCenter des Versorgungsamtes  
(Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin), bei den  
Sozialdiensten in den Krankenhäusern, in den Behindertenbe-
ratungsstellen, den Bürgerämtern der Bezirke und den Pflege-
stützpunkten. Dort erhalten Sie auch Hilfe beim Ausfüllen des 
Antrags. Für das Feststellungsverfahren nach dem Schwerbe-
hindertenrecht ist das Versorgungsamt zuständig. 

SonderFahrDienst
Neben den Mobilitätshilfediensten können Menschen mit Be-
hinderung in Berlin auch den so genannten SonderFahrDienst 
in Anspruch nehmen. Hier werden Beförderungen mit Sonder-
fahrzeugen und Teletaxen sowie zusätzlich Beförderungen im 
Taxikonto durchführt. Für Ihre Fragen gibt es im Landesamt für 
Gesundheit und Soziales (Versorgungsamt) ein Kundentelefon 
zum SonderFahrDienst: 

Telefon: 030 / 90229-6433

Sprechzeiten: Montag, Dienstag 9  – 15 Uhr,  
Donnerstag 9 – 18 Uhr, Freitag 9 – 13 Uhr.

Nähere Informationen finden Sie auch unter folgender Internet-
adresse: www.berlin.de/lageso/behinderung/sofa/

Verbraucherzentrale  
Berlin

Die Verbraucherzentrale Berlin unterstützt Verbraucher im Be-
reich Gesundheit und Pflege unabhängig und niedrigschwellig 
insbesondere mit Beratungs- und Informationsleistungen. Die 
aus der Beratung gewonnenen Erkenntnisse nutzt sie zur Ver-
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tretung der Verbraucherinteressen gegenüber Politik und Wirt-
schaft und zur Weiterentwicklung ihrer Verbraucherinformatio-
nen sowie der Verbraucherberatung. Die Verbraucherzentrale 
Berlin hat eine Reihe von Informationen unter der Rubrik „Ge-
sundheit + Pflege“ unter www.vz-berlin.de eingestellt. Die Ad-
resse finden Sie im Adressverzeichnis.

Verbrauchsmittelpauschale
Für alle, die nach dem Pflegeversicherungsgesetz als pflegebe-
dürftig anerkannt sind, gibt es zusätzlich zum Pflegegeld einen 
Zuschuss für Pflegeverbrauchsmaterial von bis zu 31 Euro mo-
natlich. Unter Pflegeverbrauchsmaterial versteht man z. B.  
Einmalunterlagen für das Bett, Einmalhandschuhe, Schutz-
schürzen, Desinfektionsmittel etc., jedoch keine Inkontinenz- 
materialien wie Einlagen und Windeln. Diese können zusätzlich 
rezeptiert werden. Diese Materialien können Sie bei Lieferanten 
bestellen, mit denen die Pflegekasse einen Vertrag abgeschlos-
sen hat. Sollten Sie die Verbrauchsmaterialien selbst gekauft 
haben, reichen Sie die Rechnung bei der Pflegekasse ein. 

  Wichtig: Die Verbrauchsmittelpauschale sollte bei der Pflege-
kasse Ihrer Mutter spätestens mit dem Einreichen der ersten 
Rechnung auf Dauer beantragt werden. Wenn Sie bei einem  
Lieferanten bestellen, prüfen Sie die Qualität der gelieferten 
Ware. Es gibt bei den Verbrauchsmitteln erhebliche Qualitäts-
unterschiede.

Verhinderungspflege  
(Ersatzpflege) 

Die Verhinderungs- oder Ersatzpflege ist eine Leistung der Pfle-
geversicherung. Wenn die Hauptpflegeperson wegen Krankheit 
oder Urlaub an der Pflege gehindert ist, zahlt die Pflegekasse 
bis zu 1.550 Euro für längstens vier Wochen im Kalenderjahr. 
Voraussetzung ist, dass bereits seit sechs Monaten gepflegt 
wird. Diese Regelung legen die Pflegekassen unterschiedlich aus. 
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Es gibt Pflegekassen, die die Verhinderungspflege übernehmen, 
wenn nachgewiesen werden kann, dass seit sechs Monaten ge-
pflegt wird, auch wenn die Pflegestufe noch nicht solange zuer-
kannt ist. Die meisten Pflegekassen setzen jedoch voraus, dass 
die Pflegestufe seit mindestens sechs Monaten gegeben sein 
muss. Wird die Verhinderungspflege von engen Verwandten 
übernommen, können diese neben dem Pflegegeld der jeweili-
gen Pflegestufe lediglich Fahrtkosten oder nachgewiesenen Ver-
dienstausfall erhalten. Denn der Gesetzgeber geht davon aus, 
dass enge Verwandte moralisch zur Verhinderungspflege ver-
pflichtet sind und dafür kein Entgelt beanspruchen. 

Die Leistungen der Verhinderungspflege können auch stunden-
weise, z. B. für freie Nachmittage, abgerufen werden. Dann greift 
die Begrenzung auf die Höchstdauer von vier Wochen nicht. Der 
Anspruch auf Leistungen der Verhinderungspflege entsteht mit 
jedem Kalenderjahr neu. 

Vollstationäre  
Pflegeeinrichtungen

Vollstationäre Pflegeeinrichtungen sind Einrichtungen, in  
denen Bewohnerinnen und Bewohner ganztägig wohnen, ge-
pflegt und betreut werden. Der Betreiber einer Einrichtung ver-
pflichtet sich in einem Vertrag, gegen ein Entgelt älteren, pfle-
gebedürftigen oder behinderten volljährigen Menschen Raum 
zum Wohnen und Aufenthalt zu überlassen und Pflege- und Be-
treuungsleistungen zur Verfügung zu stellen bzw. vorzuhalten. 
Eine vollstationäre Pflegeeinrichtung wird umgangssprachlich 
auch als Pflegeheim bezeichnet.
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Wohngemeinschaften
In Berlin wuchsen in den zurückliegenden Jahren immer mehr 
Menschen, insbesondere mit Demenz, in einen Hilfebedarf hin-
ein, der sich in der eigenen Häuslichkeit nicht mehr angemes-
sen befriedigen ließ und der die ständige Präsenz von Betreu-
ungspersonal erforderlich machte. Vor diesem Hintergrund 
entwickelte sich das Konzept der ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften als Ergänzung bzw. Alternative zu den bestehen-
den ambulanten und stationären Einrichtungen. Mittlerweile 
entfällt auf die Wohngemeinschaften ein gewichtiger Anteil im 
Bereich der ambulanten Versorgung. Bewohner bzw. ihre Ver-
tretungsberechtigten (Angehörige / Betreuer), Pflegedienste und 
Vermieter sind in einer Wohngemeinschaft in ihrem Wirken eng 
miteinander verzahnt. Wenn Sie sich für eine Wohngemein-
schaft entscheiden, haben Sie als Bewohner oder als Vertre-
tungsberechtigter das Recht aber auch die Pflicht, das Gemein-
schaftsleben und die Abläufe in der Wohngemeinschaft 
verantwortungsvoll mit zu gestalten. Sie müssen sich über alle 
maßgeblichen Fragen verständigen. Zwischen den Bewohnern 
bzw. ihren Vertretern und Pflegediensten betrifft dies insbeson-
dere die Zusammensetzung der Wohngemeinschaft (Einzüge 
neuer Nutzer, zeitlich begrenzte Einzüge Dritter im Rahmen von 
Verhinderungspflege, Auszüge), die Pflege und Betreuung sowie 
die Haushaltsführung. Die Bewohner bzw. ihre Vertretungsbe-
rechtigten treffen als Auftraggeber letztlich die Entscheidungen. 
Sie üben zudem das Hausrecht aus. Mit ihrem Engagement leis-
ten Angehörige und Betreuer gleichzeitig einen wichtigen Bei-
trag zum Schutz der Bewohner. Das Gesetz über Selbstbestim-
mung und Teilhabe in betreuten gemeinschaftlichen 
Wohnformen (Wohnteilhabegesetz – WTG) vom 3. Juni 2010  
(Gesetz- und Verordnungsblatt. S. 285) gibt vor, dass die Bewoh-
ner bzw. ihre Vertretungsberechtigten ihre originären Aufgaben 
(Selbstgestaltung und Mitbestimmung) wahrnehmen müssen, 
wenn die Versorgung ambulant durch Pflegedienste erfolgen 
soll, und sieht im Bedarfsfall anlassbezogene Prüfungen durch 
die Heimaufsicht vor. 
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Informationen zum Wohnteilhabegesetz, zur Heimaufsicht und 
zu ambulant betreuten Wohngemeinschaften finden Sie unter
www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/rv/
wtg.html  
www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht/index.html 
www.vz-berlin.de 

Im I. Quartal 2012 ist das Erscheinen einer speziellen Broschüre 
zu den ambulant betreuten Wohngemeinschaften im Rahmen 
der Reihe „Gut altern in Berlin“ der für Soziales zuständigen Se-
natsverwaltung geplant. Erkundigen Sie sich nach der Broschü-
re, zum Beispiel bei Ihrem Pflegestützpunkt.

Weitere Informationen zu Wohngemeinschaften erhalten Sie 
bei Ihrem Pflegestützpunkt, der Verbraucherzentrale oder im 
Internet unter www.swa-berlin.de oder www.wg-qualitaet.de.
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Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. 
(DAlzG; Geschäftsstelle des  
Dachverbands)  
Friedrichstraße 236, 10969 Berlin 
Tel. 030 / 2593795-0, Fax 030 / 2593795-29

Alzheimer-Telefon: 01803 / 171017 
Beratungszeiten: Mo bis Do 9 – 18 Uhr,  
Fr 9 – 15 Uhr

Alzheimer Gesellschaft Berlin e.V.  
Friedrichstraße 236, 10969 Berlin 
Tel. 030 / 89094357, Fax 030 / 25796696 
info @ alzheimer-berlin.de 

Alzheimer Angehörigen-Initiative e.V. 
Reinickendorfer Straße 61, 13347 Berlin 
Tel. 030 / 473789-95, Fax 030 / 473789-97 
aai @ alzheimerforum.de

Heimaufsicht Berlin 
(Landesamt für Gesundheit und Soziales) 
Turmstraße 21, 10559 Berlin 
Tel. 030 / 90229-3333  
Fax 030 / 90229-3298 
heimaufsicht @ lageso.berlin.de

KundenCenter im Versorgungsamt 
(Landesamt für Gesundheit und Soziales) 
Sächsische Straße 28, 10707 Berlin 
Tel. 030 / 90229-6464 
Fax. 030 / 90229-6096 
infoservice @ lageso.berlin.de 

Pflege in Not 
(Beratungs- und Beschwerdestelle) 
Bergmannstr. 44, 10961 Berlin  
Tel. 030 / 6959-8989  
Fax 030 / 6959-8896 
pflege-in-not @ diakonie-stadtmitte.de

Sprechzeiten: Mo, Mi und Fr 10 – 12 Uhr

Verbraucherzentrale Berlin e.V. 
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin 
Tel. 030 / 21485-0, Fax 030 / 2117201 
Hotline zum Wohn- und  
Betreuungsvertragsgesetz: 
Mi 10 - 13 Uhr, Tel. 030 / 21485-160 
mail @ verbraucherzentrale-berlin.de 

Vebraucherzentrale Hamburg e. V. 
Kirchenallee 22, 20099 Hamburg  
Tel. 040 / 24832-0, Fax 040 / 24832-290 
info@vzhh.de

Zentrale Anlaufstelle Hospiz (ZAH) 
Kopenhagener Straße 29, 13407 Berlin 
Tel. 030 / 407111-13, Fax 030 / 407111-15 
post @ hospiz-aktuell.de

Spezielle 
Beratungsstellen
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 Charlottenburg-Wilmersdorf                        

Bundesallee 50, 10715 Berlin 
Tel. 030 / 8931231, Fax 030 / 85728337

Zillestraße 10, 10585 Berlin  
Tel. 0800 / 265080-25201 
Fax 0800 / 265080-25206

 Friedrichshain-Kreuzberg                             

Wilhelmstraße 115, 10963 Berlin 
Tel. 030 / 2570-0673, Fax 030 / 2570-0802

Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin 
Tel. 030 / 6137-60761 
Fax 030/ / 6137-60769

Mehringplatz 15, 10969 Berlin 
Tel. 0800 / 265080-22660 
Fax 0800 / 265080-22971

Axel-Springer-Str. 50, 10969 Berlin 
Tel. 030 / 2592-8245, Fax 030 / 2592-8250

 Lichtenberg                                                 

Einbecker Straße 85, 10315 Berlin  
Tel. 030 / 9831-7630, Fax 030 / 9831-76319

Rummelsburger Str. 13, 10315 Berlin 
Tel. 030 / 2593-57955, Fax 030 / 2593-57959

 Marzahn-Hellersdorf                              

Marzahner Promenade 49, 12679 Berlin 
Tel. 030 / 514-3093, Fax 030 / 514-3061

Janus-Korczak-Str. 11, 12627 Berlin 
Tel. 0800 / 265080-28686  
Fax 030 / 9927-74160

 Mitte                                                    

Reinickendorferstr. 61, 13347 Berlin 
Tel. 030 / 4594-1101, Fax 030 / 4594-1105

Karl-Marx-Allee 3, 10178 Berlin 
Tel. 0800 / 265080-28100  
Fax 0800 / 265080-28110

 Neukölln                                              

Werbellinstr. 42, 12053 Berlin  
Tel. 030 / 68977-00, Fax 030 / 68977-020

Donaustr. 89, 12043 Berlin 
Tel. 0800 / 265080-27110  
Fax 0800 / 265080-27105

Pflegestützpunkte  
 

Nachfolgend finden Sie die nach Bezirken geordneten Adressen  
der 26 Pflegestützpunkte in Berlin.



95

adressverzeichnis

 Pankow                                               

Mühlenstr. 48, 13187 Berlin 
Tel. 030 / 4753-1719, Fax 030 / 4753-1892

Hauptstr. 42, 13158 Berlin 
Tel. 0800 / 265080-24890 
Fax 0800 / 265080-24895

 Reinickendorf                                    

Wilhelmsruher Damm 116, 13439 Berlin 
Tel. 030 / 4987-2404, Fax 030 / 4987-2394

Schlossstr. 23, 13507 Berlin 
Tel. 030 / 4174-4891, Fax 030 / 6137-60799

 Spandau                                              

Carl-Schurz-Str. 2 – 6, 13578 Berlin 
Tel. 030 / 90279-2026  
Fax 030 / 90279-7560

Rohrdamm 83, 13629 Berlin 
Tel. 030 / 3435-59960  
Fax 030 / 3435-59963

 Steglitz-Zehlendorf                           

Johanna-Stegen-Str. 8, 12167 Berlin 
Tel. 030 / 7690-2600, Fax 030 / 7690-2602

Teltower Damm 35, 14169 Berlin 
Tel. 0800 / 265080-26550 
Fax 0800 / 265080-26505

 Tempelhof-Schöneberg                       

Reinhardtstr. 7, 12103 Berlin 
Tel. 030 / 7550-703, Fax 030 / 7550-7050

Pallastr. 25, 10787 Berlin 
Tel. 0331 / 2772-26210 
Fax 0331 / 2772-26205

 Treptow-Köpenick                                 

Spreestr. 6, 12439 Berlin 
Tel. 030 / 3906-3825, Fax 030 / 3906-3826

Hans-Schmidt-Str. 1618, 12489 Berlin 
Tel. 0800 / 265080-27450 
Fax 0800 / 265080-27455

Gebührenfreies Service-Telefon:  
0800 / 5950059 (Mo bis Fr 9 – 18 Uhr) 
E-Mail: hilfe @ pflegestuetzpunkteberlin.de
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Kontaktstellen  
PflegeEngagement vor Ort

Nachfolgend finden Sie die nach Bezirken geordneten Adressen 
aller 12 Kontaktstellen.

 Charlottenburg – Wilmersdorf                      

Selko e.V, c/o SEKIS 
Bismarckstraße 101, 10625 Berlin 
Tel. 030 / 890285-35, Fax 030 / 890285-40 
sekis @ sekis-berlin.de

 Friedrichshain – Kreuzberg                          

Volkssolidarität LV Berlin e.V. 
c/o Selbsthilfe-Treffpunkt 
Gryphiusstraße 10, 10245 Berlin 
Tel. 030 / 21238925 oder 0173 / 2839560 
Fax 030 / 29049662 
info @ selbsthilfe-treffpunkt.de

 Lichtenberg                                                 

Stadtteilzentrum Kiezspinne FAS e.V. 
c/o Selbsthilfetreff Synapse 
Schulze-Boysen-Straße 38, 10365 Berlin 
Tel. 030 / 5318888 oder 030 / 55489635 
Fax 030 / 55489634 
selbsthilfe.synapse @ kiezspinne.de

 Marzahn – Hellersdorf                                   

Wuhletal-Psychosoziales Zentrum 
gGmbH, c/o Stadtteilzentrum Mosaik 
Altlandsberger Platz 2, 12685 Berlin 
Tel. 030 / 54988495 oder 0152 / 53813825 
Fax 030 / 54988494 
pflege @ wuhletal.de

 Mitte                                                            

StadtRand gGmbH, c/o Selbsthilfe-Kon-
takt- und Beratungsstelle 
Lübecker Straße 19, 10559 Berlin 
Tel. 030 / 22194858 oder 0176 / 38467745 
Fax 030 / 22194859 
pflegeengagement @ stadtrand-berlin.de

 Neukölln                                                           

Gesundheitszentrum Gropiusstadt e.V. 
c/o Selbsthilfezentrum Neukölln-Nord 
Hertzbergsstr. 22, 12055 Berlin  
Tel. 030 / 68160-62, Fax 030 / 68160-68 
pflege-engagement @ 
selbsthilfe-neukoelln.de
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 Pankow                                                          

HVD LV Berlin e.V., c/o Stadtteil- 
zentrum Pankow 
Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin 
Tel. 030 / 499870911, Fax 030 / 49870919  
pflegeengagement @ stz-pankow.de

 Reinickendorf                                                

Unionhilfswerk Ambulante Dienste 
gGmbH, c/o Selbsthilfe- und Stadt- 
teilzentrum 
Eichhorster Weg 32, 13435 Berlin   
Tel. 030 / 41745-752, Fax 030 / 41745-753 
selbsthilfezentrum @ unionhilfswerk.de

 Spandau                                                       

Sozial-kulturelle Netzwerke casa e. V. 
c/o Selbsthilfetreffpunkt Siemensstadt 
Hefnersteig 1, 13629 Berlin  
Tel. 030 / 3824030, Fax: 030 / 38307400 
shtsiemensstadt @ arcor.de

 Steglitz-Zehlendorf                                     

Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V. 
c/o Selbsthilfetreffpunkt 
Königstr. 42 – 43, 14163 Berlin 
Tel. 030 / 80495588, Fax 030 / 80197546 
shk @ nachbarschaftsheim-mittelhof.de

 Tempelhof – Schöneberg                               

Nachbarschaftheim Schöneberg e.V. 
c/o Selbsthilfetreffpunkt Schöneberg 
Holsteinische Str.30, 12161 Berlin 
Tel. 030 / 859951-25, Fax 030 / 859951-11 
pflegeengagement @ nbhs.de

 Treptow – Köpenick                                        

ajb GmbH, c/o Eigeninitiative  
Selbsthilfe-Zentrum 
Friedenstraße 15, 12489 Berlin 
Tel. 030 / 2268-4802 oder 0176 / 10103869 
Fax 030 / 69597070 
eigeninitiative @ ajb-berlin.de
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